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15. März

„Liebe Müder, haltet nicht dafür, daß der Klaube
Zusehen der Mrlon leide".

Das heißt, die wahre Liebe schant nicht ans
das Aenßere der Person, sondern ans das

Innere; wie es anch von Gott heißt: „Er
siehet das Herz an." (1. Sam. 16, 17.) Wie
die Menschen dnrch das unschöne Aenßere eines
Jeden getäuscht werden und darüber dessen gute
geistige Eigenschafteil übersehen (nicht beachten)
können, davon ein Beispiel:

Ein lnzernischer Tanbstnmmenlehrer erzählte:
„Ich hatte einen kleinen, taubstummen Knaben
in der Schule. Er war von häßlichem Aenßern
und plumpem, schleppendem Gang, ganz arm
und schlecht erzogen. Denn seinen Vater hatte
er früh verloren und die Mutter war eine
elende Schnapstrinkerin. Daher hatte der Knabe
viele Fehler. Anderseits machte er mir aber
auch viele Freude, denn in seinen Arbeiteil war
er sehr genau. Seine Schrift übertraf diejenige
der andern Schüler an Sauberkeit und Schönheit.

Hatte er ans Versehen in seinen Heften
etwa einen Fehler oder Klecks gemacht, so weinte
er ans Verdruß darüber. Das gefiel mir. Ich
dachte, weil er so genau und säuberlich schreibe
und zeichne, so werde er anch ein Handwerk
erlernen können, bei dem Genauigkeit notwendig
ist. Mein Entschluß war gesaßt: Er soll ein
Schneider werden! Ich schloß mit einem
verständigeil Schneidermeister einen Lehrvertrag.
Der Knabe wurde Schneiderlehrling. Niemand

sonst als ich glaubte, er werde ein Handwerk
lernen, so plump und ungeschickt sah er aus.
Meine Nebenlehrer schüttelten den Kopf und
meinten, der Meister werde ihn nicht zwei
Monate lang behalten. Es kam aber ganz
anders: nach kurzer Zeit konnte Th. schon die
schönsten Knopflöcher machen und ehe die Lehrzeit

ails war, arbeitete er sauberer und genauer
als die hörenden Gesellen lieben ihm, obwohl
diese hübschgewachsene und eitle Leute waren
und den kleinen, häßlichen Lehrling nur
verachteten. Während die Gesellen ihren Lohn im
Wirtshaus vertranken, trug Th. sein Uebriges
ails die Sparkasse, wo sich das Geld dnrch
Zins immer mehr vermehrte. Jetzt ist er Ge-
selle und hat sein reichliches Auskommen.
Es geht ihm viel besser, als seinem voll-
sinnigen Bruder!"

Staatskimde.
(Fortsetzung.)

2. Natur des schweizerischen Staates.
18. Blindes st a at. Der Bund ist ein

Verband der Schweizerbürger und der Kalitone.
Jeder Schweizerbürger steht unter der Bundesund

unter der Kantonalgewalt. Die Kantone
stehen zum Teil unter der Bnndesgewalt, zum
Teil silid sie selbständig oder souverän. Die
Souveränität des Bundes und diejenige der
Kantone verbindeil sich zusammen nach innen
und nach außen zur Gesamtsonveränität. Gegenüber

anderen Staaten ist der Bund anch zu-
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